
Wie Europa funktioniert

Europa bestimmt immer stärker den Alltag der Bürgerinnen und Bürger. Viele wichtige politische Ent-

scheidungen werden heute statt in Berlin in Brüssel getroffen. Die Gesetze der Europäischen Union (EU)

sind allgemein gültige Verordnungen und an die Mitgliedsstaaten adressierte Richtlinien, z.B. für den

Verbraucherschutz.

Arbeitsblatt: Europa

Arbeitsaufträge

● Eine neue EU-Richtlinie zum Fernsehen soll ausgehandelt werden: Diskutiert wird, 

ob Marken-Produkte gezielt im Fernsehen platziert werden dürfen, um dafür zu werben. 

● Erarbeiten Sie in Arbeitsgruppen einen Richtlinien-Text 

(Aktuelle Infos zum Thema: http://www.europa-digital.de/aktuell/dossier/wirtschaft/index.shtml). 

● Erläutern Sie das Zusammenwirken von Rat, Parlament und Kommission: Wer hat welche Aufgabe in

der Gesetzgebung? Beurteilen Sie: Welche Institution hat am meisten Gewicht? ©
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Gesetzgebung in der EU

(Quelle: www.bpb.de; der Wirtschafts- und Sozialausschuss mit den Vertretern der Interessenverbände und der Ausschuss der Regionen mit den

Vertretern z.B. der Bundesländer haben beratende Funktion)

Der Rat der Europäischen Union ist der Haupt-

gesetzgeber der EU. Er setzt sich aus je einem

Minister jedes Mitgliedstaats zusammen. Die

Präsidentschaft und den Vorsitz im Rat über-

nimmt jedes Halbjahr ein anderes Mitglied.

Von Januar bis Juni 2007 ist Deutschland an der

Reihe. Da die einzelnen Staaten im Rat versu-

chen, ihre nationalen Interessen durchzuset-

zen, muss stets ein Kompromiss zwischen ihren

Wünschen und den europäischen Zielen gefun-

den werden. Der Rat entscheidet je nach Poli-

tikfeld einstimmig, mit einfacher oder mit qua-

lifizierter Mehrheit. Damit eine Richtlinie oder

Verordnung verabschiedet wird, bedarf es häu-

fig noch der Zustimmung des Europäischen

Parlaments. 

Das Europäische Parlament ist das „Sprach-

rohr der Bürgerinnen und Bürger“ und wird

alle fünf Jahre direkt in den Mitgliedstaaten ge-

wählt. Seit der letzten Wahl im Juni 2004 gehö-

ren dem Parlament 732 Abgeordnete an. Die

Anzahl der Abgeordneten richtet sich nach der

Bevölkerungsstärke im Mitgliedsstaat. Das Euro-

päische Parlament hat keine Gesetzgebungs-

initiative, kann jedoch in vielen wichtigen

Bereichen gleichberechtigt mit dem Rat der

Europäischen Union über die europäische

Gesetzgebung entscheiden.  

Europäisches Parlament Rat der Europäischen Union

Institutionelles 

Dreieck 

der EU

Die Europäische Kommission hat das Initiativ-

recht, Gesetze vorzuschlagen. Sie ist unabhän-

gig von den nationalen Regierungen. Die Kom-

missare werden von den Mitgliedstaaten

entsendet, sie vertreten jedoch die „Interessen

Europas“. Als ausführendes Organ sorgt die

Kommission dafür, dass die politischen Be-

schlüsse auch umgesetzt werden, und über-

wacht, ob das europäische Recht in den Mit-

gliedstaaten eingehalten wird. 

Europäische Kommission

Wirtschafts- und 

Sozialausschuss

Ausschuss 

der Regionen

Vorschlag

Anhörung

Entscheidung

http://www.europa-digital.de/aktuell/dossier/wirtschaft/index.shtml
http://www.jugend-und-bildung.de
http://www.bpb.de



